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Mag dies auch eine Verfügung pietatis causa sein, so ist doch dabei 
die verfügungsfähigkeit des handelnden ganz klar zu erkennen.

R.
Öffentliches Recht zeigt Zall 15.

Fall 15: Festsetzung des Weinmaßes für den Russchank 
durch Matzmeister, bei Widersetzlichkeit durch Tat oder Worte ist 
Brüche zu zahlen, vie Verwaltung des Matz- und Gewichtswesens 
in den Städten war allmählich, seit Mitte des 12. Jahrhunderts, 
mit der Marktpolizei in die Hände des Stadtrates gelangt, gegen­
über Reichs- und anderen Gewalten, die sie früher innehatten?) 
Sie hatten meist die volle Autonomie darüber, d. h. die Bestim­
mung und das Rufsichtsrecht über die Matze, Strafgesetzgebung 
über falsches Matz?) Vas trifft auch für Brünn zu. Im Schb. und 
den anderen Satzungen sind Schenken oft erwähnt, meist ohne 
Unterscheidung, ob es sich um Bier- oder Weinschenken handelt?) 
vas Rufsichtsrecht führte die Stadt durch Schöffen, wie die Stadt­
satzungen, aus die eingangs in Hall 15 verwiesen wird, bestimmen. 
Gemeint mit diesen Satzungen ist c. (201), dem c. 409 Schb. ent­
spricht. vas ganze c. handelt von den verschiedenen, im einzelnen 
aufgezählten Verwaltungsausgaben der Stadt, die je zwei Schöffen 
anvertraut wurden, vas war infolge des immer umfangreicher 
werdenden wirtschaftlichen Verkehrs in den größeren Städten 
notwendig geworden und allgemein in Übung?) von solchen Matz-
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MR. (Zb. f. Gesetzgebg. usw., N. F. 17, 1893) 302/03, gegen v. Selow für 
öffentlich-rechtl. Herkunft,- desgl. G. Rüntzel, Über die Verwaltung des 
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») c. 401 Weinschenke, wichtig c. (26): Verbot Schankhaus im Umkreis 
l Meile um die Stadt zu errichten, zugunsten des Stadtschreibers, c. (241) 
Steuerpslicht der Weinschenken; c. (196) - c. 173 Schenken innerhalb der 
Stadt, Unterschied zur Spelunke, danach wird Glaubwürdigkeit des Wirtes 
beurteilt.
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